
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1420 Universität Mannheim  
   
   
 
Titel 
Titel-
gruppe 

 
FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe 

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis  

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- 819 - 
 

 

  Einnahmen     
  Übrige Einnahmen     
381 01 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 

Kapiteln des Staatshaushaltsplans 
Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen 
war im Voraus nicht absehbar. 

2.894.693,60 
- 

- 
- 

2.894.693,60 
- 

2.894.693,60 
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 2.894.693,60 
- 

- 
- 

2.894.693,60 
- 

2.894.693,60 
- 

  Gesamteinnahmen 2.894.693,60 
- 

- 
- 

2.894.693,60 
- 

2.894.693,60 
- 

  Ausgaben 
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 
Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für 
sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim-
mung des Finanzministeriums und des Wissen-
schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen 
durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons-
tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul-
kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 
Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren 
Drittmitteln finanziert werden. 

    

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 133 Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - 

Die Mittel sind übertragbar. 
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung 
zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln 
Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver-
bleiben Haushaltsreste der Universität. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 

94.895.793,60 
92.206.700,00 

32.793.097,83 
31.442.186,98 

127.688.891,43 
123.648.886,98 

4.040.004,45 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

94.895.793,60 
92.206.700,00 

32.793.097,83 
31.442.186,98 

127.688.891,43 
123.648.886,98 

4.040.004,45 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 05 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben 

für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u.dgl. 

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

1.018.400,00 
1.018.400,00 

- 
- 

1.018.400,00 
1.018.400,00 

- 
- 

891 50 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 

918.000,00 
- 

- 
918.000,00 

918.000,00 
918.000,00 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 1.936.400,00 
1.018.400,00 

- 
918.000,00 

1.936.400,00 
1.936.400,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 96.832.193,60 
93.225.100,00 

32.793.097,83 
32.360.186,98 

129.625.291,43 
125.585.286,98 

4.040.004,45 
- 

  Abschluss     
  Übrige Einnahmen 2.894.693,60 

- 
- 
- 

2.894.693,60 
- 

2.894.693,60 
- 

  Gesamteinnahmen 2.894.693,60 
- 

- 
- 

2.894.693,60 
- 

2.894.693,60 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 94.895.793,60 
92.206.700,00 

32.793.097,83 
31.442.186,98 

127.688.891,43 
123.648.886,98 

4.040.004,45 
- 

  Ausgaben für Investitionen 1.936.400,00 
1.018.400,00 

- 
918.000,00 

1.936.400,00 
1.936.400,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 96.832.193,60 
93.225.100,00 

32.793.097,83 
32.360.186,98 

129.625.291,43 
125.585.286,98 

4.040.004,45 
- 

  Zuschuss 93.937.500,00 
93.225.100,00 

32.793.097,83 
32.360.186,98 

126.730.597,83 
125.585.286,98 

1.145.310,85 
- 

       

 


